
Liebe Kolleg*innen,

die Zusatzversorgungsrente im öffentlichen Dienst 
beruht auf dem Gleichheitsprinzip zwischen Ange-
stelltenrenten und Beamtenpensionen. 

Die Zusatzversorgung hatte seit den 20er Jahren 
des 20. Jahrhunderts den Zweck, die Versorgungs-
lücke bei den Tarifbeschäftigten zwischen der ge-
setzlichen Rente und der Beamtenversorgung zu 
schließen. 

Wegen der  seit 1985 sichtlich ungerechten Ent-
wicklung der Zusatzversorgungsrente der VBL-
West* für Tarifbeschäftigte fordern wir  „Gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit“ im aktiven Berufsleben 
und natürlich auch im Rentenalter!

Für uns Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst ist 
die VBL-Zusatzversorgungsrente neben der gesetz-
lichen Rente die zweite Säule der Altersversorgung.

> Statt der Beachtung des Gleichheitsprinzips 
kennt die VBL-Rente seit vielen Jahren nur eine     
Tendenz: nach unten.

Euer Team von SchaLL —
der Stimme für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte.

* VBL-West: 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) 
im Abrechnungsverband West
(Anmerkung: Die Situation im Abrechnungsverband Ost kann an 
dieser Stelle nicht dargestellt werden. Natürlich muss auch die 
Zusatzversorgung im Abrechnungsverband Ost gerecht ausge-
staltet sein.)

www.schall-nrw.de

SchaLL informiert über den
Rentenskandal im Öffentlichen Dienst.
Ungerechte Entwicklung der Zusatzversorgung

1. Gerechte Absicherung im Rentenalter für  
Tarifbeschäftigte im Öffentlichen Dienst bis 1985 als 
Brutto-Gesamtversorgung:

Ursprünglich war die Absicherung im Rentenalter der 
Tarifbeschäftigten eine (Brutto-) Gesamtversorgung:
Man erhielt bis 1985 maximal 75% vom letzten Brut-
to-Entgelt (75% des durchschnittlichen Bruttogehalts 
der letzten 3 Jahre). Somit entsprach die Höhe der 
Absicherung im Rentenalter durch die VBL in etwa 
der Absicherung der Ruhestandsbeamten.

2. Verschlechterung der  Absicherung im Renten- 
alter für Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst ab 
1985 bis 2001 als Netto-Gesamtversorgung:

Verheerend wirkte sich in einer Zwischenphase von 
1985 bis 2001 die Umstellung der Gesamtversorgung 
von bis zu 75% des gesamtversorgungsfähigen Brutto-
entgelts auf höchstens 91,75% des gesamtversor-
gungsfähigen Nettoentgelts aus. Dabei wird bei jeder 
Neuberechnung das Bruttoentgelt um alle von den Ak-
tiven zu zahlenden Abzüge vermindert, um das Netto-
entgelt zu erhalten, also um Steuern (fiktiv, nur nach 
Klasse I/0 oder III/0), Rentenversicherungs-, Arbeits-
losenversicherungs- und Krankenkassenbeiträge, 
später auch Pflegeversicherungsbeiträge. Das so er-
haltene Nettoentgelt wird, in Abhängigkeit von der ge-
samtversorgungsfähigen Zeit, auf max. 91,75% ge-
kürzt (Gesamtversorgung). Von der verbliebenen 
Gesamtversorgung müssen die Betroffenen ihre Kran-
kenkassen- und Pflegeversicherungsbeiträge selbst 
bezahlen.

> Nicht nur die Besonderheit der fiktiven Steuer-
klasse schaffte unglückliche und ungerechte Konstel-
lationen. Die Netto-Gesamtversorgung missachtete 
das Gleichheitsprinzip, denn Tarifbeschäftigte wurden 
wesentlich schlechter abgesichert als Beamte.

3. Die System-Umstellung auf das ungerechte 
Punktemodell zum 1. Januar 2002

Ab 1991 entstanden aufgrund von Frühverrentungen 
bei der Bundeswehr und Privatisierungen (Lufthansa 
AG) erhebliche Deckungslücken und ein Teil des an-
gesparten Kapitals der VBL wurde nun in dem be-
schriebenen Kontext zusätzlich verbraucht.* Das 
Schreckensszenario weiter steigender Defizite be-
wahrheitete sich nicht. Doch angeblich zur finanziel-
len Rettung der VBL-Zusatzversorgung wurden schon 
im Jahre 2001 die Zwischenlösung der endgehaltsbe-
zogenen (Netto-) Gesamtversorgung und die Mindest-
gesamtversorgung der Tarifbeschäftigten mit Zustim-
mung der Gewerkschaften aufgegeben. Stattdessen 
wurde ein ungerechtes und unzulängliches Punkte-
modell eingeführt. 
 
> Das Gleichheitsprinzip zwischen der Absicherung 
der Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst im 
Rentenalter und der Absicherung der Ruhestands-
beamten  muss jedoch unbedingt beachtet werden – 
ganz besonders dann, wenn die gleiche Arbeit bei 
gleicher Ausbildung geleistet wird!

Die Einsparungseffekte durch die Systemumstellung 
zum 01.01.2002 belaufen sich übrigens auf ca. 50 
Mrd. Euro – und zwar (lediglich!) bezogen auf den 
Zeitraum von 2005 bis 2040**.

*Die Beiträge von zunächst 6,9% wurden im Laufe der Zeit auf nur 
noch 4% reduziert; dies ist ein Grund, warum die VBL in Finanznot 
geriet. (Erst ab 1998 wurden die Beiträge deutlich erhöht.) Wer al-
lerdings über die VBL (z. B. mit der finanziellen Regelung der  
Folgen der Privatisierung der Lufthansa AG) Lasten übernimmt, 
die eigentlich von der Öffentlichen Hand zu finanzieren  wären, 
kann sich nicht aus der Verantwortung stehlen: Das Gleichheits-
prinzip ist unbedingt zu beachten.
* *vgl. Grafik Ausgabenkonsolidierung des Handouts zum Vortrag 
des VBL-Präsidenten Wolf R. Thiel am 30.05.2006 an der Universi-
tät zu Ulm; abgedruckt als Grafik 25, S. 51, in: Dr. Friedmar Fi-
scher / Werner Siepe: Dokumemtation 80 Jahre Zusatzversorgung 
der VBL: Zahlen, Daten, Fakten von 1970 – 2050;     1. Auflage 
2014: Sierke Verlag, Göttingen; hg. vom Verein zur Sicherung der 
Zusatzversorgungsrente (VSZ e. V.) Hamburg 

4. Massive Verluste im Rentenalter  durch die 
Einführung des Punktemodells ab 2002

Wer vor dem 01.01.2002 eingestellt worden war, des-
sen Ansprüche an die vorherige Gesamtversorgung 
wurden in einer (immer noch umstrittenen) sog. 
Startgutschrift* abgebildet.

Wer ab 2002 eingestellt wurde, der hatte nur Ansprü-
che an das neue Punktemodell  -  u.a. mit der Folge, 
dass die heutige Altersversorgung der Tarifbeschäf-
tigten (gesetzliche Rente und VBL-Rente) monatlich 
bis zu 1.000 Euro unter den Pensionen der verbeam-
teten Kolleg*innen in vergleichbaren Beschäftigungs-
verhältnissen liegt. Da die ursprüngliche Mindest- 
Gesamtversorgung und die Mindestversorgungsrente 
ebenfalls gestrichen wurden und außerdem die regel-
mäßigen 1%igen Rentensteigerungen der VBL-Zu-
satzversorgungsrente nicht die inflationäre Entwick-
lung abfedern, bedeutet dies für viele tarifbe- 
schäftigte Lehrkräfte im Rentenalter einen stetigen 
Kaufkraftverlust der VBL-Zusatzversorgung und die 
Gefahr von Altersarmut. 
 
* Die Zuweisung zu der fiktiven Steuerklasse I/0 oder III/0 
(s. Punkt 2 dieser Darstellung) wurde für die Betroffenen zu einer 
zusätzlichen Ungerechtigkeit bei der Berechnung der Startgut-
schrift. Nicht zuletzt deshalb muss die Berechnung der Startgut-
schrift optimiert werden 
(> s. unter Punkt 9 ERLÄUTERUNGEN dieser Darstellung:                                                                                                                                     
 Unterpunkt a) der VARIANTE 2 „Die qualitative (!) Überarbeitung 
der VBL-Zusatzversorgung in ihrer aktuellen Form der Punkte-
rente“).

5. Tarifbeschäftigte mit langer Ausbildung können in 
dem Punktemodell die maximalen Rentenansprüche 
nicht mehr erwerben.

Heute sind 44,44 Jahre zur Erlangung der maximalen 
Rentenansprüche an die VBL-Zusatzversorgung er-
forderlich. Lehrkräfte mit ihrer langen Berufsausbil-
dung können die maximalen Rentenansprüche in dem 
aktuellen Punktemodell nicht mehr erzielen, da Aus-
bildungszeiten und Arbeitsverträge außerhalb des  
öffentlichen Dienstes in der Zusatzversorgungsrente 
der VBL nicht mehr berücksichtigt werden.

6. Tarifbeschäftigte zahlen drauf: Im März 2015  
wurden höhere Beiträge beschlossen – zunächst 
gültig bis 2024

Angeblich zur finanziellen Rettung der Zusatzversor-
gung der VBL-West  wurde in den Verhandlungen zum 
Tarifvertrag Altersversorgung (ATV) im März 2015 be-
schlossen, die Beiträge der Tarifbeschäftigten einsei-
tig in zwei Stufen (von 1,41 % auf 1,81 % des zusatz-
versorgungspflichtigen Entgelts)  zu erhöhen. Die 
Beamtengewerkschaften (dbb Tarifunion*, ver.di, 
GEW) haben dem zugestimmt, obwohl bereits damals 
seriöse Gutachten eine gesunde Kassenlage der VBL-
West erkennen ließen. 

> Die neuen Beiträge gelten zunächst bis 2024 und 
werden für die Folgezeit in Tarifverhandlungen er-
neut in den Blick genommen.

* In der dbb Tarifunion sind die folgenden Fachgewerkschaften im 
Bereich Bildung und Erziehung organisiert: VBE, BLBS, DPhV, 
VDR, VHW, VLW, vlbs und KEG.
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Das tarifpolitische Ziel

Die Zweiklassen-Gesellschaft in den Lehrerzimmern muss beendet 
werden. SchaLL, die Stimme für die tarifbeschäftigten Lehrkräfte, 
fordert deshalb die systemgerechte Einkommensgleichstellung auf 
Netto-Basis, die das Netto-Einkommen der Beamt*innen im akti-
ven Berufsleben und im Rentenalter zeit- und wirkungsgleich auf 
das Netto-Einkommen der tarifbeschäftigten Lehrer*innen über-
trägt.  

SchaLL.NRW vertritt seit 2001 als unabhängiger Berufsverband die 
Interessen der tarifbeschäftigten Lehrer*innen in NRW. Seit der Ta-
rifrunde im Frühjahr 2019 ist es unser Anliegen, alle 200.000 tarif-
beschäftigten Lehrkräfte in Deutschland zu vertreten. 
www.schall-nrw.de

7. Arbeitgeber bekommen Geld zurück.

Die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
(VBL) hat am 12. November 2015 beschlossen, die al-
lein von den Arbeitgebern getragenen, steuerfreien 
Sanierungsgelder zur Abdeckung von vor dem 1. Ja-
nuar 2002 begründeten Ansprüchen und Anwart-
schaften für die Jahre 2013 bis 2015 an die Arbeitge-
ber zurückzuzahlen: Inklusive der (aus den 
zurückzuzahlenden Sanierungsgeldern) erzielten Ka-
pitalerträge erfolgte an die betroffenen Arbeitgeber 
eine Rückzahlung von ca.  2,7 Mrd. Euro. Begründet 
wurde dieser Schritt mit der Zweckbindung der Mittel.

> Damit erscheinen die in der Vergangenheit er-
folgten massiven Kürzungen der VBL-Leistungen 
und die Zweckentfremdungen in einem gänzlich 
neuen Licht.

8. SchaLL, die Stimme für die tarifbeschäftigten 
Lehrkräfte, fordert:

> Die Nettoeinkommensgleichstellung soll natürlich 
auch im Rentenalter gelten: 

Selbstverständlich müssen die Unterschiede zwi-
schen (Netto-)Rente und Pension wirkungsgleich und 
systemgerecht aufgehoben werden – und zwar durch 
die Umsetzung einer dieser beiden Varianten: 

• VARIANTE 1*: 
(als ehrlichste Lösung, wenn man eine Gleichbe- 
handlung wieder erreichen will): 

Die Wiedereinführung der beamtengleichen Brutto- 
Gesamtversorgung (und der Mindestgesamtversor-
gung im Rentenalter): maximal 71,75% des letzten 
Bruttoeinkommens

ODER 

• VARIANTE 2**:  
Die qualitative (!) Überarbeitung der VBL-Zusatzver-
sorgung in ihrer aktuellen Form der Punkterente, die 
im Ergebnis einen Gleichstand der Netto-Einkommen 
im Alter bringen soll

UND flankierende Maßnahmen 
(zusätzlich zu der Variante 1 oder 2): 

• SchaLL fordert: den Wegfall der Doppel-Verbeitra- 
   gung der VBL-Zusatzversorgungsrente. 
 
Hintergrund dieser Forderung: Die Rentner*innen zahlen auf ihre VBL-Zu-
satzversorgungsrenten zurzeit die vollen Beiträge (also die der Arbeitnehmer 
und die der Arbeitgeber von fast 20%) zur GKV und zur Pflegeversicherung.  

• SchaLL fordert: Einsatz eines unabhängigen 
   Gremiums zur Kontrolle der VBL-Finanzen  

• SchaLL fordert: Öffentliche Tarifverhandlungen 
   zur VBL-Zusatzversorgung

Ralf E. Heinrich
(Vorstandsvorsitzender SchaLL)

zum Schwerpunktthema 
Zusatzversorgungsrente 

der VBL-West:

„Die Netto-Einkommensgleich- 
stellung zwischen Tarifbeschäftigten 

und Beamten muss auch im 
Rentenalter gelten!

Viele tarifbeschäftigte Kolleg*innen 
erleben nach ihrem arbeitsreichen 

Berufsleben  im Schuldienst auch ihr 
Rentenalter in materieller Beschei-
denheit oder sogar in Altersarmut.  
Diese skandalöse Ungleichbehand-
lung demotiviert und macht krank! 

Daher fordern wir die Netto-Einkom-
mensgleichstellung

zwischen Tarifbeschäftigten und 
Beamten auch im Rentenalter“

9. ERLÄUTERUNGEN: 

* VARIANTE 1 

Die wirkungsgleiche Wiedereinführung der beamtengleichen 
Brutto-Gesamtversorgung im Rentenalter: 

In Anlehnung an die derzeitigen Beamtenpensionen in Höhe von 
71,75 %  des letzen Bruttoeinkommens sollen tarifbeschäftigte 
Lehrkräfte ebenso maximal 71,75 %  des letzen Bruttoeinkom-
mens nach einer 40jährigen Zugehörigkeit zum öffentlichen 
Dienst erhalten (unter Anrechnung von Studienzeiten und Refe-
rendariat – mit  der zusätzlichen Anrechnung von Vordienstzeiten 
außerhalb des öffentlichen Dienstes mit einem Faktor von 0,5). 
Die inflationäre Entwicklung soll durch ausreichende Rentenstei-
gerungen ausgeglichen werden. Hier werden auch Beförderungen 
(Höhergruppierungen) wie bei verbeamteten Lehrkräften zur Be-
rechnung der Ansprüche im Alter berücksichtigt (selbstverständ-
lich unter der Voraussetzung, dass Höhergruppierungen nicht zu 
einer Herabstufung führen!).
                                                            
**VARIANTE 2 

Die qualitative (!) Überarbeitung der VBL-Zusatzversorgung in ih-
rer aktuellen Form der Punkterente, die im Ergebnis einen verita-
blen Gleichstand der Netto-Einkommen im Alter bringen soll – 
selbstverständlich auch unter der adäquaten Berücksichtigung 
der folgenden Aspekte: 

a) Die Startgutschrift***soll optimiert werden: Berechnung einer 
„fiktiven Punkterente“ ab dem Versicherungsbeginn  (= Rentenan-
wartschaft zum 31.12.2001 nach Maßgabe der Berechnungs-
grundlage der neuen Punkterente)
 
b) Startgutschriften*** müssen (unter Berücksichtigung der infla-
tionären Entwicklung) bis zum Beginn des Rentenbezuges dyna-
misiert werden.
 
c) Die gehaltssteigernden Beförderungen / Höhergruppierungen 
sollen ohne Herabstufungen im Berufsleben erfolgen und sollen 
durch ein Bonus-System in einem angemessenen Maße renten-
steigernd wirken (und zwar in Anlehnung an die Auswirkung einer 
Beförderung auf die Höhe der Pension eines Ruhestandsbeam-
ten). Zurzeit lohnen sich Beförderungen für tarifbeschäftigte Kol-
leg*innen finanziell oft weder im Berufsleben noch im  

Rentenalter. (Dies gilt übrigens in besonderem Maße für die Über-
nahme von veritablen Leitungspositionen.) 

d) Optimierung des Punktemodells: Inflationäre Entwicklungen 
müssen - ganz anders als zurzeit - in der Ansparphase werterhal-
tend abgefedert werden. 

e) Gestaltung der VBL-Zusatzversorgungsrente  in Anlehnung an 
die Bedingungen
für die Rente der Deutschen Rentenversicherung in den folgenden 
(und ggf. weiteren relevanten) Kontexten: FLEXI-Rente, Ausgleich 
von Abschlägen bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Berufsle-
ben, Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus (und Möglichkei-
ten der Rentensteigerungen bei Verzicht auf den Rentenbezug 
bzw. bei Rentenbezug)
 
f) Einführung von Härtefallregelungen (z. B.: Wiedereinführung
der Mindestgesamtversorgung und der Mindestversorgungsrente) 

g) Einführung der adäquaten Berücksichtigung von Ausbildungs- 
und Vordienstzeiten, sodass auch von Tarifbeschäftigten mit lan-
ger Ausbildung die maximalen Ansprüche an die VBL-Zusatzver-
sorgung erlangt werden können 

h) Jährliche Rentensteigerungen unter der ehrlichen Berücksich-
tigung der inflationären Entwicklung

***Startgutschrift: Für die vor dem 01.01.2002 in den Öffentlichen 
Dienst Eingestellten wurden die Ansprüche an die vorherige Ge-
samtversorgung in einer (immer noch umstrittenen) sog. Start-
gutschrift abgebildet.

Stand: 30.06.2019


